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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXX 
zur Anwendung des Übereinkommens über 
den Widerspruch bei international gehandel-

. ten Inhaberpapieren 

Der Nationalrat hat heschlössen: 

§ 1. (1) Die Wiener Börsekammer wird mit 
der Wahrnehmung der Aufgaben hetraut, die 
durch das Übereinkommen vom .28. Mai 1970, 

. BGBl. Nr. XXXXXX, über ,den WiderSipruch hei 
international . gehandelten Inhaberpa.pieren der 
österreichischen nationalen' Stelle zugewiesen sind. 

(2) Die G~bühr ,für die bei der. Wiener Börse~ 
kammer beantragte internationale Veröffent
lichung eines Widerspruchs wir,d durch Verord
nungder Wiener Börsekammer festgesetzt. Diese 
Verordnung <bedarf der :Genehmigung des Bun
des ministers für Justiz und ist unverzüglich im 
Verordnungsblatt der Wiener Börsekammer 
kundzumachen. 

(3) Die Gebühr ist nach dem Wert des den 
Gegenstand des Widerspruchs bildenden Wert
papiers in einem Hundertsatz festzusetzen; für 
das einzelne W,ertpapier kann darbei eine Mindest
gebühr vorgesehen werden. Bei der Festsetzung 
des Hundertsatzes und :der Mindestgebühr sind 
die Kosten der Täti~keit der nationalen Stelle, 
jedoch auch die mit der Herausgabe der Veröffent
lichung vel1bundenen Verkaufs- und sonstigen 
Einnahmen zu berücksichtigen. Als Wert der 
Papiere ist der letzte Börsekurswert, wenn. ein sol
cher nicht besteht, der Marktwert maßgebend. 
Kuponbogen oder Kupons, die mit dem Mantel 
zugleich Gegenstand des Wider~pruchs sind, blei
ben bei der Berechnung der Gebühr außer Be
tracht; sind solche Kuponbogen 'oder Kupons 
allein Gegenstand des Widerspruchs, so ist ihr 
letzter Börsekurswert, wenn ein solcher nicht be
steht, ihr Marktwert maßgebend; mangels auch 
eines solchen ist anzunehmen, daß der Wer.! der 
im Lauf eines Jahres einzulösenden Kupons fünf 
vom Hundert des nach dem vorangehenden 
Satz zu berechnenden Wertes des Papiers beträgt. 

§ 2. Die WienerBörsekammer hat die Einstel
lung eines Wider~pruchs, um ,dessen Veröff,ent
lichung sie ersucht hat, zu veranlassen, wenn . 

1. der Widersprechende erklärt; die internatio
nale Veröffentlichung des Widerspruchs nicht 
aufrechtzuerhalten, oder 

2. der derzeitig,e Inhaber des Wertipapiers be
antrag,t hat, dem Widersprechenden seinen 
N amen und seine Anschrift mitzuteilen, und 
der Widersprechende nicht binnen zwei 
Monaten, nach Erhalt dieser Mitteilung nach
weist, daß er eine Klage . gegen diesen In
haber eingebracht hat, oder 

3. sich ,herausstellt, daß es zur Zeit, als der 
Widerspruch erhoben worden ist, ein den 
vom Widersprechenden gemachten Angaben 
ent~prechendes Wertlpapier nicht gegeben hat, 
oder 

4. die weitere internationaile Veröffentlichung 
des Wider~pruchs wegen der mit dem Zweck. 
des' Wider~pruchs unvereinbaren langen 
Dauer der bereits 'Vorgenommenen Ver
öffentlichung offensichtlich nicht gerecht
fer.tigt ist. 

§ 3. (1) Für Anträge des derzeitigen Inhabers 
eines Wertpapiers, ,das Gegenstand einer inter
nationalen Veröffentlichung eines - Widerspruchs 
ist, auf Einstellung .dieser internationalen Ver
öffentlichung durch Gerichtsbeschluß ist die in
ländische Gerichtsbarkeit gegeben, wenn 

1. die in~ernationale Veröffentlichung auf Er
suchen ,der Wiener Börsekammer vorgenom
men worden ist oder 

2. der derzeitige ,Inhaber oder der Ausstdler 
des Wertpalpiers oder der Widersprechende 
seinen Sitz, bei ,Fehlen eines Sitzes seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in österreich hat 
oder 

3. der derzeitige Inhaber des Wertpapiers dieses 
an der Wiener 'Börse im amtlichen Handel 
oder im geregdten Freiverkehr erworben 
hat oder . 

4. das Wertpalpier vor der internationalen Ver
öffentlichung bei einer inländischen Wert-
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pa,piersamme1bank hinterlegt worden ist, die 
den W er;t;papiergiroverkehr betre~bt und 
Wertpapiere gIeicher Art ohne nummern
mäßige übereinstimmung zurückgeben kann. 

(2) Sachlich und örtlich zuständig ist das Han
delsgericht Wien. Andere inländische Gerichte sind 
nicht zuständig und können auch nicht durch 
Parteienvereinbarung ,zuständig gemacht werden. 

(3) Ober die Anträge ist durch den Einzel
richter im Verfahr.en außer Streitsachen zu ent
scheiden. 

§ 4. ,(1) Auf Grund eines Antrags nach § 3 
Abs. 1 ist auszusprechen, daß die internationale 
Veröffentlichung einzustellen ist, wenn der der
zeitige Inha,ber glaubhaft macht, daß er das 
Papier rechtmäßig und gutgläubig erworben hat. 

(2) Dem rechtmäßigen Erw,erbdurch den der
zeitigen Inhaber steht die Hintedegung des Wert
papiers vor der internationalen Veröffentlichung 
bei einer inländischen Kreditunternehmung gleich, 
die den Wertpapiergiroverkehr betre~bt und 
Wertpapiere ~leicher Art ohne nummernmäßige 
übereinstimmung ,zurückgeben kann. 

§ 5. (1) Sind nach den Durchführungsvorschrif
ten zum übereinkommen die internationalen 
Veröffentlichungen von jeder einzelnen nationalen 
Stelle vorzunehmen, so hat dies in österreich im 
Verordnungsblatt der Wien er ,Börsekammer zu 
geschehen. 

(2) Im Fall des A:bs. 1 kann die Wiener Börse
kammer, wenn sonst wegen alIzu großen Um
fangs die übersichtlichkeit ,der internationalen 
Veröffentlichungen litte oder die Herausgabe mit 
unverhältnismäßig hohen Kosten vet1bunden 
wäre, die internationale Veröffentlichung auf die 
Inhaber:pa;piere beschränken, die an der Wiener 
Börse zum amtlichen Handel oder zum geregelten 
Freiverkehr zugelassen sind. Dies gilt auch für die 
nach Art. 20 bbs. 2 und 3 des übereinkommens 
veröffentlichten Mitteilungen. 

§ 6. Die ,auf Ersuchen der Wien er Börsekammer 
vorgenommene internationale Veröff,entlichung 
eines Widerspruchs für ein Wertpapier, auf das 
der § 14 ,bbs.1 ,des Kraftloserklärungsgesetzes 

'1951, BGBl. Nr. 86, anzuwenden ist; hat gegen 
den aus dem Wertpapier Verpflichteten, sobald 
ihm die internationale' Veröffentlichung bekannt 
wird oder bei Anwendung der gehörigen Sorg
falt bekannt werden kann, die gleiche Wirkung 
wie die ZaJhlungssperre nach § 9 Abs~ 2 des Kraft
loserklärungsgesetzes 1951. Diese Wirkung dauert 
so 'lange an, bis die internationale Veröffent-' 
lichung des Wider~pruchs eingestellt ist, höchstens 
aber ein Jahr. 

§ 7. Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Tag in 
Kuh, mit dem das übereinkommen für die 
Republik österreich in Kraft tritt. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Justiz betraut. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil' 

Das eben angeführte übereinkommen des 
Europarats ~om 28. Mai 1970 sieht in seinem 
Art. 7 ~or, daß jede Vertragspartei dem Gene
ralsekretär des EuroparatS Namen und An;; 
schrift ,der na,tionalen Stelle zu notifizieten hat, 
die in ihrem Hoheitsgebiet mit der Wahrneh
mung der ihr durch dieses Ubereinkommen zu
gewiesenen Aufgaben beauftragt ist. 

Diese Aufgaben sind im wesentlichen die Ent~ 
gegennahme des Widerspruchs und Veranlassung 
seiner internationalen Veröffentlichung sowie die 
Veranlassung der Einstellung. 'sehen die dem 
übereinkommen .angeschlossenen Durchfüh
rungsvorschriften dies vor; so hat die internatio
nale Veröffentlichung in jedem. Mitgliedstaat 
ebenfalls von der nationalen Stelle besorgt zu 
werden. 

Als nationale Stelle in österreich kommt die 
Wiener Börsekammer in Betracht, ,die' in allen 
Angelegenheiten betreffend Wertpapiere über die 
größten Erfahrungen verfügt und durch eine 
entsprechende Einrichtung in der Lage ist, die 
Aufgahen der nationalen Stelle zu besorgen. 
In der Eigenschalft als nationale Stelle nach dem 
übereinkommen wird der Wiener Börsekammer 
BehördensteIlung zukommen. 

Nach den Durchführung9vorschrifien wird die 
internationale Veröffentlichung für den Leser
und Benutzerkreis im Inland der Wiener Börse
kammer obliegen. Die Kosten dieser internatio
nalen Veröffentlichung sollen weder die Al1ge
meinheit noch die nationalle Stelle selbst belasten, 
w,eshalb entsprechende Antragsgebühren einzu
heben sind. 

Die Einstel1ung der internationalen Veröffent
lichung wird in den Art. 12 und 13 des über
einkommens ausführlich behandelt. In gewissen 
einfacheren Fällen kann und muß ,die nationale 
Stel1e die Einstellung einer Veröffentlichung, die 
von ihr seLbst ausgegangen ist, ohne gerichtliches 
Eingreifen veranlassen, in anderen Fällen darf 
sie dies nur auf Grund einer gerichtlichen Ent
scheidung tun. Der Art. 12 des übereinkommens 
grenzt diese Möglichkeiten voneinander ab, wo-

bei den Mitgliedstaaten im Abs. 4 ein gewisser 
Spielraum gelassen wird. Der Art. 13 Abs. 1 
regelt die internationale Gerichtsbarkeit für 
Entscheidungen, .auf Grund deren die natio
nale Stelle des Staates des befaßten Gerichtes 
die Einstellung zu veranlassen hat. Nur die 
Gerichte, zu denen die dort vorgesehenen ört~ 
lichen Anknüpfungen bestehen, köhnen ange,.. 
rufen werden. Es handelt sich um eine "compe
tence directe", d .. h. die Mitgliedstaaten sind 
verpflichtet, ihre Gerichtsbarkeit bei Vorli,egen 
einer dieser iAnknüpfungen zur Verfügung zu 
stellen. Ferner wird angeordnet, daß die Ge
richte die Aufrechterhaltung oder die Einstel
lung der internationalen Veröffentlichung des 
Widerspruchs von. Bedingungen abhängig 
machen können, die entweder von dem Wider
sprechenden oder von dem derzeitigen Inhaber 
zu erfüllen sind. Unter diesen "Bedingungen" 
ist die Leistung einer Sicherheit zu verstehen, 
wie sie in den Bestimmungen der §§ 378 ff. EO 
vorgesehen ist. 

Das übereinkommen hindert die Mitglied
staaten nicht daran, an die internationale Ver
öffentlichung eines Wid~rspruchs über die V or
schriften des übereinkommens hinaus.gehende 
Wirkungen zu knüpfen. Für den österreichischen 
Recht~bereich ist in diesem Zusammenhang die 
Einführung einer Zahlungssperre, wie sie im 
§ 14 Abs. 1 des Kraftloserklärungsgesetzes 1951, 
BGBl. Nr. 86, vorgesehen ist,zweckmäßig. 

Der vorliegende Gesetzentwurf regelt daher 
die .Betrauung der Wiener Börsekammer 
mit ,den Aufgaben der nationalen Stelle 
und die von der Wiener Börsekammer für 
Anträge' auf internationale Veröffent
lichung eines Widerspruchs einzuhebenden 
Gebühren (§ 1), 
die Voraussetzungen, unter denen die Wie
ner Börsekammer als nationale Stelle ohne 
Einschreiten eines Gerichtes die Einstel1ung 
einer internationalen Veröffentlichung ver
anlassen kann {§ 2), 
die inländische Gerichtsbarkeit, die sach
liche und örtliche Zuständigkeit und das 
anzuwendende Verfahren (§ 3), 
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die Voraussetzungen, unter denen das Ge
richt die Einstellung der Veröffentlichung 
auszusprechen hat (§ 4), 
die Veröffentlichung im Inland,sofern 
diese nach den Durchführungsvorschriften 
zum übereinkommen von jeder einzelnen 
nationalen SteLle vorzunehmen ist (§ 5) 
und 
die ~ahlungssperre (§ 6). 

Aus der Durch.führung des Bundesgesetzes 
werden der ,R~purblik österreich keine besonde
ren Kosten erwachsen. 

Besonderer Teil 
Zum § 1 

Die Gründe für die Abs. 1 und 2 sind bereits 
im allgemeinen Teil dargelegt worden. Der 
Wortlaut des Abs. 3, mit dem Richtlinien für 
die Gebührenbemessung gegeben werden, folgt 
dem § 16 a Abs. 2 Z. 3 des Kraftloserklärungs
gesetzes 1951 in der Fassung des Bundesgesetzes 
vom 16. April 1972, BGBL Nr. 142. Gewisse 
terminologische Unterschiede erklären sich vor 
allem daraus, daß im Übereinkommen an mehre
ren Stellen von "Kupons" und "Kuponbogen" 
gesprochen' wird. Der Ausdruck "Kupon" um
faßt die im § 16 a Abs. 2 Z. 3 des Kraftlos
erklärungsgesetzes genannten Zins-, Renten- und 
Gewinnanteilscheine. 

der Bezeichnung "WertpapiersammeLbank" (§ 1 
Abs. 3 des Depotgesetzes, BGBL Nr. 424/1969). 

Die Einstelhingen nach Art. 12 Abs. 1 .Buch
sta.be c, 2 und 3 können weitwendige Erhebun
gen oder schwierige rechtliche Beurteilungen ver
langen. Daher gestattet es der Art. 12 Abs. 4 
jeder Vertragspartei, in ihrem Recht vorzusehen, 
daß die Einstellungen in diesen Fällen auf eine 
gerichtliche Entscheidung gegründet sein müssen. 
Dadurch, daß mit dem vorliegenden Gesetzesent
wurf der überwiegende Teil der Fälle des Art. 12 
Abs. 1'Buchsta;be ,c und alle FäHe des Art. 12 
Abs. 2 und 3 der gerichtlichen Beurteilung unter
zogen werden (§ 4), macht österreich von der 
;Befugnis Gebrauch. 

Zum § 3 

Die Zuständigkeitsliste des Ahs. '1 folgt der
jenigen des Art. 13 .Nbs. 1 d.es übereinkommens, 
wobei in der Z. 6 noch' dem Erfordernis des 
Art. 12 ,~bs. 3 (siehe oben zum §' 2) Rechnung 
getragen wird. Im Art. 13 Abs. 1 Buchstabe e 
des Übereinkommens wird allerdings von dem 
"Markt" gesprochen, auf dem der derzeitige 
Inhaber das Wertpapier erworben hat. 'Dieser 
Markt wird im Ausführungsgesetz konkret be
zeichnet. Es g~bt nämlich in österreich nur eine 
einzige Wertpa;pierbörse, die Wiener Börse, und 
es ist mit aHergrößter Wahrscheinlichkeit aus
zuschließen, daß in näherer Zeit weitere Wert-
.papierbörsengegründet werden. Der Mal'kt, 

Zum § 2 dessen Kurse regelmäßig' veröffentlicht werden, 
Der Inhalt dieser Bestimmung deckt sich kann nur der amtliche Handel oder der geregelte 

inhaltlich mit dem des Art. 12 Abs. 1 Buchstabe 'Freiverkehr sein. Andere Märkte bestehen in 
, a und bund umfaßt auch zwei der vom Art. 12 österreich nicht und sind auch nach § 1 Abs. 2 

Abs. 1 Buchstabe c des übereinkommens er- Börsiegesetz, RGBI. Nr. 67/1875, verboten; die 
faßten lEinstellungsgründe. In den Abs. 1 Buch- Veröffentlichung derartiger Kurse ist strafbar. 
stabec, 2 und 3 dieses Artikels sind aber noch Es schien zweckmäßig, im Abs. 2 die Zustän
andere Gründe vorgesehen, ,bei deren Vorlie- digkeit für Verfahren über die Einstellung von 
gen die nationale Stelle ·die Einstellung zu ver- Wertpapieren, die den Gegenstand internatio
anlassen hat. Es handelt sich um die allgemeine naler Vel'öffentlichungen bilden, bei einemeinzi
Beurteilung durch die nationale Stelle, die seiner- gen Gericht, nämlich dem Handelsgericht Wien, 
zeit um internationale Veröffentlichung des zu konzentrieren. Das ist mit dem Wortlaut der 
Widetspruchs ersucht hat, daß die Aufrechterhal- Einleitung des Art. 13 des übereinkommens 
tung der internaüonalen Veröffentlichung offen- ("Die Gerichte der Vertragspartei, in deren Be
sichtlich nicht gerechtfertigt sei (Abs. 1 Buch- reich ... ") vereinbar, weil sich eben in diesem 
stabe .c), um ·die Feststellung der nationalen Belang die Zuständigkeit des Handelsgerichtes 
Stelle der Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet Wien auf gan~ österreich erstrecken soll. Es han
sich der Markt befindet, auf dem der derzeitige delt sich um einen Zwangsgerichtsstand. 
Inhaber das Wertpapier erworben hat, daß dieser Als Verfahrensart kommt wohl nur das Ver
Erwerb offensichtlich rechtsgültig und. gutgläu- fahren außer Streitsachen vor einem Einzel
big vor der Veröffentlichung stattgefunden habe richter in 'Betracht; es entspricht dem im Art. 12 
(Abs. 2), und um die Feststellung der nationalen Abs. 4 des übereinkommens geforderten Mer.k
Stelle einer Vertragspartei, daß das Wertpapier mal der Einfachheit und Schndligkeit am besten 
vor der, internationalen Veröffentlichung auf i (Abs.3). 
dem Gebiet dieser Vertragspartei bei einem: 
Institut hinterlegt worden ist, aas den Wert-' Zum § 4 
papier.giroverkehr betreibt und Wertpapiere' In dem Verfahren außer Streitsachen nach § 3 
gleicher Art ohne nummernmäßige übereinstim- geht es nicht um den Beweis, sondern nur um die 
mung zUl'Ückgeben: kann (Abs. 3). In österreich Glaubhaftmachung des Rechtes, damit rasch ent
ibestehensolche Kreditunter~ehmungen unter schieden ,wer·den kann"ob ·die internationale 
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Veröffentlichung eingestellt werden soll. Der 
Erwerb muß nicht der des Eigentums am Papier, 
sondern .kann z. B. auch der eines Pfandrechts 
sein. 

Wird ausgespl'ochen, daß die internationale 
Veröffentlichung einzustellen ist, so hat die ob
siegende Partei den rechtskräftigen Beschluß der 
Wiener Börsekammer vDrzulegen, damit diese 
die Einstellung veranlaßt. 

Zum § 5 

Das übereinkommen selbst regelt nicht, von 
wem die internationale Veröffentlichung vorzu
nehmen ist. Grund hiefür ist, daß man nicht von
Anfang an ein Schema festl.egen, sondern zuerst 
erproben will, wie sich - rechtlich, technisch 
und auch wirtschaftlich - das am wenigsten 
aufwendige der denkbaren Systeme bewährt. Zu 
diesem Zweck wurden die Einzelheiten der Her
ausgabe und Verteilung der internatiDnalen Ver
öffentlichung in Durchführungsvorschriften 
festgelegt, die dem übereinkommen beigefügt 
sind. Diese Durchführungsvorschriften können 
auch die Einrichtung eines Zentra!lamts vor
sehen. Das Ministerkomitee des Europarats kann 
sie jederzeit mit einer Mehrheit von zwei Drit
teln der abgegebenen Stimmen ändern {Art. 5 
des übereinkommens). Die Durchführungsvor
schriften in der dem übereinkommen ange
schlossenen Fassung schaffen zwar ein Zentral
amt (Punkt 5), dieses hat aber nur übermitt
lungsaufgaben. Die internationale Veröffent
lichung selbst wird von den einzelnen nationalen 
Stellen (jeweils für den Bereich ihrer Staaten) 
vorgenommen. Sollte dies einmal geändert und 
dilS Zentralamt auch mit der Herausgabe der 
internationalen Veröffendichung selbst betraut 
werden, so würde der § 5 gegenstandslos werden. 

Der Abs. 2 macht von den den Vertragsstaa
ten durch den Art. 21 Abs. 1 und 3 des über
einkommens eingeräumten Befugnissen Ge
brauch. IWas die Terminologie ("amtlicher Han
del und geregelter Freiverkehr") betrifft, darf 
auf das zum § 3 Gesagte verwiesen werden. 

Zum § 6 

Nach § 9 Abs: 2 des Kraftloserklärungsgeset
zes 1951 wird durch die Einleitung des Aufge-' 
botsverfahrens eine Zahlungssperr.e bewirkt. 
Der Verpflichtete und seine Erfüllungsgehilfen 
(Filialen, Zahlstellen) dürfen nach Ablauf des 
Tages, an dem ihnen das Edikt zugesteHt oder 
durch den Anzeiger ,bekannt geworden ist oder 
bei Anwendung der gehörigen SorglFalt bekannt 
werden konnte, weder auf- Grund der Urkunde, 
der Zins-, Renten- - oder Gewinnanteilscheine 
leisten, noch eine Änderung daran, einen Um
tausch in andere Urkunden derseLben Gattuno
oder eine Umschreibung vornehmen, noch rteu~ 
Zins-, Renten- Dder Gewinnanteilscheine oder 
einen Erneuerungsschein ausfolgen .. 

Nach § 14 Albs. 1 desselben Gesetzes kann der 
Verlustträger einer auf ,den Inhaber lautenden. 
Urkunde, die für knftlos eI1klärt werden kann, 
bei den Sichel'heitsbehörden beantragen, daß 
der Vedust auf seine Kosten im Anzeiger be
kanntgemacht . werde. Diese Bestimmung ist auf 
Zins-, Rentert- und Gewinnanteilscheine sowie 
auf Einlagebücher, Versicherungsscheine, Depot
scheine, Pfandscheine und andere Urkunden, die 
nicht Gegenstand des regelmäßigen Verkehrs 
sind, nicht anzuwenden. Nach Abs. 3 hat diese 
Bekanntmachung gegen den Verpflichteten, so
bald sie ihm durch behör·dliche Mitteilung oder 
durch den Anze~ger bekannt wird oder bei An
wendung der gehörigen Sorgfalt bekannt wer
den konnte, die gleiche Wirkung wie die oben 
beschriebene Zahlungssperre. 

Es wäre nun nicht sinnvoll, den Verlustträger 
außer zu einer Antragstellung nach dem über
einkommen zur Erreichung der Zahlungs~perre 
noch zu einer solchen nach § 14 Abs. 1 des 
KraftlDserklärungsgesetzes 1951 zu verha!.ten. 
Vielmehr soll die internationale Veröffentlichung 
des Widerspruchs in diesem Belang die gleichen 
Wirkungen haben wie die der Veröffentlichung 
der Verlustanzeige, nämlich jene des § 9 Abs. 2 
des Krafdoserklärungsgesetzes 1951. 

Allerdings wäre es auch nicht zweckmäßig, 
diese Wit1kungen ohne zeitliche Beschränkung 
andauern zu lassen. Die internationale Veröffent
lichung eines Widerspruchs bleibt mangels Ein
stellungsan,trags aufrecht, mögen seit der ersten 
Veröffendichung auch schon viele Jahre vergan
gen sein. Man kann von dem Aussteller nicht 
verlangen, ,derartige Zahlungssperren unbegrenzt 
in Vormerk zu halten. Der Zweck der Zahlungs
sperre liegt ja darin, daß der Verlustträ-ger zwi
schen der Erhebung des Widerspruchs und dem 
Einreichen des Kraftloserklärungsgesuchs keinen 
Rechtsverlust erleiden soll. Dieser Zweck wird 
durch eine Zahlungssperre von einem Jahr ohne 
weiteres erreicht, denn innerhalb dieser Frist 
kann auch ein Ausländer ein Kraftloserklärungs
gesuch bei den österreichischen Gerichten ein
bringen. Eine kürzere Frist zu bestimmen, wäre 
aber auch unzweckmäßig gewesen, weil ein Ver
fahren nach § 4 dieses Gesetzesentwurfs immer
hin eine gewisse Zeit in Anspruch nehme)l kann. 

Zum § 7 
Das Durchführun,gsgesetz muß gleichzeitig mit 

dem übereinkommen in Kraft treten. 

Zum § 8 
Diese Besümmung betraut gemäß der Vertei

lung der Zuständigkeit der einzelnen Bundes
minister den Bundesminister für Justiz mit der 
Vollziehung des ·entworfenen Bundesgesetzes. 
Die Zuständigkeit ,des Bundes zur Erlassung die
ser bundesgesetzlichen Regelung gründet sich auf 
den Art. 10 Albs. 1 Z. 6 des Bundes-Vel'lfassungs
gesetzes. 
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